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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.11.1970

Norm

ABGB §970

ABGB §1295 IIa2

ABGB §1319

StVO §93 Abs2

Rechtssatz

Der Pensionsinhaber, der einen Platz vor seinem Haus durch eine Tafel so kennzeichnet, daß dieser Platz als

Gästeparkplatz angesehen werden kann, haftet bei Beschädigung eines Gästekraftwagens durch eine Dachlawine für

Verschulden, auch wenn 13 Jahre hindurch vorher eine solche Dachlawine nicht abgegangen ist.

Entscheidungstexte

8 Ob 249/70
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